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Sitzungsvorlage 
öffentlich 
 
 
 
 Vorlage-Nr.: VO/820/2009 

 Top-Nr.:  
 Fachbereich: Direktion 

 Erstellt von: Josef Himmelmann

 Datum: 18.06.2009 
 
 
Betreff: 
Benennung der Vertreter der Gemeinde in der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft 
mbH, der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG und in der Münsterland 
Netzgesellschaft mbH & Co. KG 
 
 
 
Beratungsfolge: 
25.06.2009 Rat der Stadt Olfen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Olfen fasst folgenden Beschluss: 
 
a)  Als Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung der Münsterland 
 Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH wird der Bürgermeister benannt. 
 
b)  Als Vertreter der Gemeinde in der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG  wird 
 neben dem Bürgermeister Ratsmitglied Frau/Herr.......benannt. Als persönlicher 
 Vertreter wird Frau/Herr........benannt. 
 
c)  Als Vertreter der Gemeinde im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG 
 wird neben dem Bürgermeister Ratsmitglied Frau/Herr...........benannt. Als persönlicher 
 Vertreter wird Frau/Herr.....benannt. 
 
 
Begründung: 
Die Gesellschafterverträge wurden am 29. Mai 2009 notariell beurkundet. Es ist nunmehr an der 
Zeit, die entsprechenden Gremien, hier jeweils die Gesellschafterversammlungen und den Beirat, zu 
besetzen. 
 
Zu b): Bei der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG besteht die Möglichkeit, dass 
maximal zwei Personen je Gesellschafter in die Gesellschafterversammlung entsandt werden. Lt. 
Gesellschaftsvertrag hat zu diesen Vertretern stets der Bürgermeister der jeweils beteiligten 
Kommunen zu zählen sowie ein weiteres Mitglied des Rates der Kommune. 
 
Zu c) Nach Ziff. 9 des Gesellschaftervertrages der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG 
wird ein Beirat gebildet. Jede beteiligte Kommune wird im Beirat durch ihren Bürgermeister und 
durch ein anderes Mitglied des Rates vertreten. 
 



Die Vertreter sind an die Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse gebunden. Auf Beschluss 
des Rates haben sie ihr Amt jederzeit niederzulegen. 
 
 
 
   

   
  Bürgermeister 

 
 
 
 
 


